
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Volleyballer im NWVV, 

diese nachfolgenden Ergänzungen gelten zusätzlich zu den am 25.09. 
veröffentlichten Regelungen zur Rückkehr zum Spielbetrieb für alle Ligen in den 
Regionen und im NWVV von der Kreisklasse bis zur Oberliga. Zunächst sind 
sämtliche Regelungen, die getroffen wurden, bestätigt worden. Eine Anpassung 
der getroffenen Regelung hat sich in den Pokalspielen nicht als nötig erwiesen.  

Ergänzend zu den Regelungen sind folgende Punkte: 

Ablage eines Hygienekonzeptes für jede Mannschaft ist erforderlich. Dafür hat 
jede Mannschaft das anzuwendende Hygienekonzept seinem jeweiligen 
Staffelleiter per Mail als PDF bis zum 29.10.2021 zuzusenden. Der Staffelleiter 
hinterlegt die Hygienekonzepte gebündelt auf der NWVV Homepage unter den 
Informationen der jeweiligen Staffeln. Den Hygienekonzepten der Vereine ist Folge 
zu leisten. Sollte sich ein Hygienekonzept im Laufe der Saison anpassen, dann ist 
dies dem Staffelleiter und den Mannschaften vor dem nächsten Spieltag direkt 
zuzusenden. 

Freiwillige Möglichkeit zur Anwendung der 2G Regelung für den Spielbetrieb: 

Nach der geltenden Landesverordnung ist es den Vereinen freigestellt auch im 
Spielbetrieb und nicht nur bei den Zuschauern auf die 2G Regelung zu wechseln. 
Bedeutet: Ein getesteter Spieler kann nicht mehr an den Wettkämpfen in der 
entsprechenden Spielhalle teilnehmen. Wenn ein Verein diese Regelung für sich 
freiwillig trifft, hat diese Regelung für die gesamte Saison Bestand. Eine Rückkehr 
zur 3G Regelung ist dann ausgeschlossen. Sollte eine Kommune die 2G Regelung 
vorschreiben, da sich die Warnstufe entsprechend ändert, ist eine Rückkehr auf die 
3G Regelung möglich. 

Wichtig ist hier nochmal einmal der Hinweis auf die Abgabe des 
ausgefüllten Dokumentes "Selbsterklärung Gesundheitszustand" vor dem 
Betreten der Halle. Der Ausrichter ist nicht verpflichtet entsprechende 
Listen bereitzuhalten.  
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